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Lfd. 
Nr. 

Bezug im Ent-
wurf  
[§/Begr.] 

Text des Bezugs im Ent-
wurf 

Art der Anmerkung 
[redakt./ allg./ 
rechtl./ inhaltl./zum 
Erfüllungsaufwand] 

Anmerkung/Kommentar/Einwendung Angeregte Änderung 

1  § 6 Abs. 1 § 6  
Anforderungen an das 
Personal 
 
(1) Der Strahlenschutzver-
antwortliche hat dafür zu 
sorgen, dass jede Person, 
die Niedrigdosis-Compu-
tertomographie im Rah-
men der Lungenkrebsfrüh-
erkennung anwendet,  
1. als Arzt approbiert ist 
oder eine Erlaubnis für die 
vorübergehende Aus-
übung des ärztlichen Be-
rufs innehält,  

2. über eine abgeschlos-
sene Weiterbildung zum 
Facharzt auf dem Gebiet 
der Radiologie verfügt,  
 

rechtl. Die hier gestellten Anforderungen an 
den ersten Befunder sind unzureichend. 
Gemäß § 145 StrlSchV ist für Anwen-
dung ionisierender Strahlung die erfor-
derliche Fachkunde notwendig. 
Selbst die Facharztausbildung zum Ra-
diologen ist nicht ausreichend. Es wird 
eine entsprechende Fachkundebeschei-
nigung der Ärztekammer benötigt. 
 
Bei der vergleichbaren BrKrFrühErkV ist  
diese Notwendigkeit im Regelungsinhalt 
aufgenommen worden (§ 2 Abs. 1)  

In Anlehnung an § 2 Abs. 1 der  
BrKrFrühErkV wird vorgeschlagen, fol-
gende Punkt aufzunehmen: 
 
die Voraussetzungen nach § 145 Ab-
satz 1 Nummer 1 der Strahlenschutz-
verordnung erfüllt 
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… 
 

2  § 6 Abs. 3  
(3) Der Strahlenschutzver-
antwortliche hat zu prü-
fen, ob die Person, die 
nach § 5 Absatz 3 hinzuzie-
hen ist,  
1. als Arzt approbiert ist 
oder eine Erlaubnis für die 
vorübergehende Aus-
übung des ärztlichen Be-
rufs innehält,  
2. über eine abgeschlos-
sene Weiterbildung zum 
Facharzt auf dem Gebiet 
der Thoraxchirurgie ver-
fügt und  
3. an einer auf die Unter-
suchung und Behandlung 
von Lungenkrebs speziali-
sierten Einrichtung tätig 
ist.  
 

Rechtl. Die hier gestellten Anforderungen an 
den zweiten Befunder sind unzu-
reichend. 
Gemäß § 145 StrlSchV ist für Anwen-
dung ionisierender Strahlung die erfor-
derliche Fachkunde notwendig. 
Eine Weiterbidlung zum Facharzt auf 
dem Gebiet der Thoraxchirurgie ist 
nicht ausreichend.  
 
Bei der vergleichbaren BrKrFrühErkV ist  
diese Notwendigkeit im Regelungsinhalt 
aufgenommen worden (§ 2 Abs. 1) 

In Anlehnung an § 2 Abs. 1 der  
BrKrFrühErkV wird vorgeschlagen, fol-
gende Punkt aufzunehmen: 
 
die Voraussetzungen nach § 145 Ab-
satz 1 Nummer 1 der Strahlenschutz-
verordnung erfüllt 

3  Kein Bezug   In Anlehnung an die  BrKrFrühErkV stellt 
sich die Frage, warum bei dieser Rei-
henuntersuchung kein MPE mit einbe-
zogen wird. 

Vgl § 3 Abs. 1 der BrKrFrühErkV des-
sen Text entsprechend anzupassen 
wäre. 
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§ 3 Medizinphysik-Experte; Aufgaben des 
Medizinphysik-Experten 
(1) Der Strahlenschutzverantwortliche hat 
dafür zu sorgen, dass bei Untersuchungen 
mit Röntgenstrahlung im 
Rahmen der Früherkennung von Brust-
krebs ein Medizinphysik-Experte zur Mit-
arbeit hinzugezogen wird. 
…… 
 

4  E.3 Für die Verwaltung der 
Länder wird vernachlässig-
barer Erfüllungsaufwand in 
einer Größenordnung von 
jährlich weniger als 100 
Euro erwartet. Im Bereich 
des Bundes und der Kom-
munen ist kein Erfüllungs-
aufwand erkennbar. 

inhaltlich Reihenuntersuchungen sind genehmi-
gungspflichtig (§ 19 Abs. 2 Nr. 4 
StrlSchG).  
 
Bereits eine Genehmigung übersteigt 
die angenommenen 100 € jährlich deut-
lich. 
 
Die Genehmigung sind darüber hinaus 
bei Änderungen (SSV und Röntgenei-
richtungen etc.) zu aktualisieren. 
 
Sollte in Anlehnung an das Mammogra-
phie-Screening die Genehmigung auf 
fünf Jahre beschränkt werden, fällt die-
ser Aufwand wiederkehrend an.  
 

Der Erfüllungsaufwand liegt wesent-
lich höher und sollte über die Anzahl 
der erwarteten Reihenuntersuchungs-
standorte abgeschätzt werden. 
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Weiterhin sind die zusätzlichen Anfor-
derungen der LuKrFrühErkV im Auf-
sichtsprogramm nach § 180 StrlSchG zu 
berücksichtigen.  
Einen vierjährigen Überwachungsinter-
vall in Anlehnung an das Mammoghrap-
hie-Screening vorausgesetzt führt zu ei-
nem deutlicher Mehraufwand beider 
Durchführung des Aufsichtsprogramms. 
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